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die möglichkeiten:
Initiative, PR, CSC?
Wir müssen Druck aufbauen, damit aus den Ideen

reale Projekte werden und die Repression gegen THC

wirklich reduziert wird. Wie ist eigentlich egal, ob 

Unterschriften sammeln, Öffentlichkeitsarbeit betrei-

ben und/oder Cannabis Social Clubs gründen.

Die Befürchtung

Wenn die Städteprojekte halt doch im Sande verlaufen, weil sie
es nicht wagen, gegen das BetmG zu verstossen und die sons-
tigen Vorschläge halt Ideen bleiben, dann kommt da wieder gar
nichts Reales. Deshalb scheint es uns wichtig, dass auch wir
Druck erzeugen.

Initiatividee und Petitionen

Im LI 65 haben wir ja eine Umfrage zu einer möglichen neuen
Hanf-Initiative durchgeführt. Viele sind interessiert an einer sol-
chen, einige finden es noch zu früh für eine Neuauflage. Inhalt-
lich kann man sagen: letztlich ist es vielen egal. Hauptsache es
geschieht mal endlich etwas Positives in Richtung Legalisierung,
auch wenn es dann nur eine teilweise Entkriminalisierung wäre.
Leider haben wir die nötigen Grundlagen weder auf der perso-
nellen noch auf der finanziellen Ebene gefunden. Doch haben
wir einiges durchdacht und sehen ziemlich konkret, wie es ab-
laufen könnte. Aber eben: Wir bräuchten mehr Helfende und
mehr Geld. Deshalb können wir das Projekt Hanf-Initiative jetzt
nicht angehen. Vielleicht gelingt es in einem weiteren Anlauf in
den nächsten Jahren.
Kleinere Versionen, Petitionen, sind in Zug und Biel am laufen.
Auch wenn diese rechtlich nicht bindend sind, können sie doch
etwas Druck erzeugen. Nachdem Zug eine massive Zunahme
der Repression zu verzeichnen hatte, lancierte die Junge Alter-
native von Zug eine Petition, damit Zug ebenfalls an den Abga-
beprojekten der Städte mitwirken soll: www.jungegruene.ch/
zg/hanf-petition. In Biel läuft etwas Ähnliches, organisiert von
den Juso: www.cannabispetition.ch. Diese Petition wurde am
19. Mai 2014 bei der Stadt Biel eingereicht.

PR für den Hanf

Medienarbeit kann man natürlich immer betreiben und wir tun
da auch, was möglich ist. Doch sind die JournalistInnen halt
nicht per se auf unserer Seite und ihr Wissen ist grösstenteils
beängstigend klein. Ausserdem können sich THC-Konsumie-
rende nicht wirklich in die Diskussionen einbringen – auch der
Konsum ist halt illegal, wer sich dazu bekennt, gibt strafbare
Handlungen zu. Das macht PR-Arbeit schwierig.

Cannabis Social Clubs CSC

Man könnte auch einfach anfangen, Modelle in der Realität aus-
zuprobieren, ohne auf das BAG oder die Städte zu warten. Es
wird ja eh schon gekifft, produziert und verkauft. Eine Idee
dazu ist, dass sich Konsumierende in Vereinen zusammen-
schliessen, um gemeinsam Hanf anzubauen. Dabei gibt es ein
grosses Problem: Die Weitergabe (und somit auch der Verkauf)

von THC-haltigem Material ist ein Vergehen, hier sind umfas-
sende Repressionsmassnahmen und hohe Strafen möglich (Un-
tersuchungshaft, Hausdurchsuchung etc.). Bei einem solchen
Projekt riskieren die leitenden Personen (z. B. der Vereinsvor-
stand) ziemlich viel. Wie könnte ein CSC aussehen, in dem

keine Vergehen begangen werden?

Wenn alle ihre Hanfpflanzen selber setzen und trocknen und
somit jede Pflanze einem konkreten Konsumierenden zugeord-
net werden kann, geschieht eigentlich keine Weitergabe. Wer
die Pflanzen giesst und ihnen schaut, betreibt Beihilfe zu einer
Übertretung einer anderen Person, das wäre straffrei... Der
Anbau (und Konsum) der Mitglieder kann zwar als Übertretung
bestraft werden, aber das ist einiges weniger illegal als die Wei-
tergabe und gibt als Strafe keine Geldstrafe und keinen Strafre-
gistereintrag, sondern eine Busse. Ausserdem gibt es auch kei-
nen Gewinn, den der Staat dann wieder einziehen könnte.
Die Person, die für die Pflanzen schaut und den Club in Schuss
hält, würde am besten durch die Mitgliederbeiträge entschädigt.
Diese müssten auch die Kosten fürs Material und den Strom
(wenn innen angebaut wird) sowie für die Miete decken.
Ein solches Modell könnte von den Strafbehörden gedul-

det werden. Es sind ja nur Übertretungen, die begangen wer-
den, es findet keine Bereicherung, ja überhaupt kein Handel
statt. Weitere Bedingungen dafür wären, dass nur erwachsene,
in der Schweiz wohnhafte Personen am Projekt teilnehmen,
keine Werbung betrieben wird und die Clubgrösse beschränkt
ist.
Doch vielleicht gibt es trotzdem eine Razzia und die Strafverfol-
gungsbehörden eröffnen ein Verfahren. Dann kämen die von An-
fang an schriftlich niedergelegten Aussagen der Konsumieren-
den zum Tragen: Dass sie für ihren Eigenbedarf Hanf anbauen.
Das müsste dann mit einer Busse bestraft werden. Allerdings
wird die Polizei ihre Erkenntnisse auch den Strassenverkehrs-
ämtern mitteilen – Personen mit einem Führerausweis müssten
dann um diesen bangen. Es ist also durchaus mit Risiken ver-
bunden, einen solchen CSC zu gründen und zu betreiben. Doch
wären die Risiken einigermassen überschaubar und eben: Er
könnte von den Behörden am ehesten geduldet werden. 
Dabei muss man sehen: Was die Städte dazu sagen oder Sucht-
experten ist nur bedingt relevant. Letztlich kommt es darauf an,
ob die Staatsanwaltschaften eine gewisse Toleranz entwickeln
können und solche Projekte laufen lassen, solange es keine Ge-
winne gibt, keine Minderjährigen beteiligt sind, die Nachbar-
schaft und die Öffentlichkeit nicht gestört werden und die Mit-
glieder keine speziellen Probleme verursachen. Klar ist auch: Je
mehr solche Clubs es gäbe, desto grösser würde der Druck, eine
solche Entkriminalisierung zuzulassen. 


